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Privatisierung

Das lateinische verbum „privare“ meint in seiner ursprünglichen Wortbedeutung Absondern aus dem Staatsverband, Herausfallen aus staatlichem Einfluss und Aufsicht. Privataudienz bei Fürst oder Minister war privat-persönlicher Gunsterweis außerhalb der sonst geltenden strengen Protokollregeln des Herrschers oder hohen Staatsbeamten. Öffentliche Staatssphäre und Privatsphäre sind klar getrennt schon im römischen Recht.

Privatisierung als echte Vermögens-Privatisierung und Aufgaben-Privatisierung liegt immer dann vor, wenn Staatsvermögen von Staatsunternehmen voll und konsequent in Privathand übergeht, also wirkliche Aufgabenverlagerung stattfindet - ohne noch vorhandenen weiter-laufenden staatlichen Einfluß über Minderheitsbeteiligungen, personelle Verflechtungen, formalrechtliche Umfirmierung. In solchen Fällen liegt lediglich eine Organisations-Privatisierung als Schein-Privatisierung vor oder bestenfalls eine Teil-Privatisierung, etwa im Falle von Umwandlung kommunaler Abfallentsorgungs- und Abwasser-Reinigung in 100%-GmbH-Töchter oder Aktiengesellschaften als Eigengesellschaft der Kommune, wie in Hamburg. Gleiches gilt für die Teil-Privatisierungen der Deutscher Bahn.

Bei marktwirtschaftlich wirklich gewollten Voll-Privatisierungen – wie im Falle des DDR-Volkskammer-Treuhandanstalt-Gesetzes vom 15.März 1990 – zieht sich der Staat sowohl aus der Verantwortung für Bestehen des ehemaligen Staats-Unternehmens im globalen Wettbewerb, wie auch aus der Verantwortung für betriebliche Aufgabendurchführung oder Gewährleistungen zurück. Die in der Wirtschaftsgeschichte einmalige Privatisierung einer plankommunistischen Staatswirtschaft, wie im Fall der volkseigenen DDR-Wirtschaft mit mehr als 8000 volkseigenen Kombinaten und Betrieben 1990 bis 1994 hatte zum Ergebnis, 120 Milliarden EUR Investitionen und der Erhalt und das Schaffen von mehr als 1,5 Millionen Arbeitsplätzen. 1990 wurde der Wert des von der Treuhandanstalt verwalteten Vermögens auf 800 bis 1.200 Milliarden DM - weit überzogen – geschätzt. Auch in OECD-Berichten belegte die DDR Rang 9 in der Weltrangliste Wertschöpfung in Volkswirtschaften noch 1987. Auch West-Experten können irren. 1989 stand die DDR-Wirtschaft vor dem Totalkollaps, vor allem wegen veralteten Kapitalstocks, ausbleibenden Ersatzinvestitionen und im Vergleich zur Bundesrepublik vierfach höherem Anteil der Landwirtschaft.
Nach Erledigung von weit über Hunderttausend Einzelfällen einer Unternehmens- Privatisierung, -Sanierung, -Stillegung oder Anspruchsbestätigungen auf Übertragung von Liegenschaften, Kapitalanteilen an Gesellschaften usw., belief sich 1994 der verbleibende Treuhandanstalt-Schuldenstand auf 110 Milliarden EUR, der auf den Erblasttilgungs-Fonds übertragen wurde. Die neuen Bundesländer erhielten durch Infrastruktur- und Förderungs-hilfen aus dem Bundeshauhalt - in Höhe von 1.620 Milliarden EUR in 15 Jahren - die wohl modernste Telekommunikations- und Verkehrstruktur in Europa. Viele vom Zerfall bedrohte DDR-Innenstädte sind mit Mitteln des Denkmalschutzes gerettet, als deutsches Kulturerbe. Kritik an der enormen Privatisierungsanstrengung der Treuhandanstalt sollte immer auch vor dem Hintergrund dieses Ressourcentransfers aus dem Bundeshaushalt vorgetragen werden. Noch niemals zuvor in der Weltwirtschaftsgeschichte ist eine nationale staatliche gelenkte Volkswirtschaft vollständig in kurzer Frist in den globalen Weltkapitalmarkt entlassen und dem rabiaten Weltwettbewerb überantwortet worden.

